
Der Angeklagte wurde nach Verkündung des Urteils 
auf Grund des vom Kreisgericht M. erlassenen Haft
befehls mit der Begründung in Untersuchungshaft ge
nommen, daß wegen der ausgesprochenen Strafe 
Fluchtverdacht bestehe.

Gegen dieses Urteil hat der Angeklagte durch seinen 
Verteidiger Berufung eingelegt und diese auf das Straf
maß beschränkt.

Das Bezirksgericht änderte am 31. Dezember 1953 
entsprechend dem Anträge der Berufung das Urteil des 
Kreisgerichts im Strafausspruch dahin ab, daß der An
geklagte zu einer Geldstrafe von 450 DM verurteilt 
wurde.

Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokrati
schen Republik hat die Kassation beider Urteile 
beantragt. Zur Begründung wird ausgeführt, daß der 
Angeklagte nach den Feststellungen des Kreisgerichts 
keine Tierquälerei und auch keine Sachbeschädigung 
begangen habe, sondern hätte freigesprochen werden 
müssen. Die Gerichte hätten nicht erkannt, daß der 
vorliegende Sachverhalt von Feinden unseres Staates 
maßlos aufgebauscht worden sei, um in dem Angeklag
ten einen der Arbeiter- und Bauemmacht ergebenen 
Funktionär und damit diese selbst zu treffen.

Der Kassationsantrag hatte Erfolg.
Dem Generalstaatsanwalt ist zuzustimmen, daß der 

Angeklagte auf Grund der vom Kreisgericht festgestell
ten Tatsachen weder wegen Tierquälerei (§ 145 b StGB) 
noch wegen Sachbeschädigung (§ 303 StGB) hätte ver
urteilt werden dürfen. Wenn das Kreisgericht zur 
rechtlichen Begründung der Verurteilung wegen Tier
quälerei ausführt, daß der Angeklagte den Hund roh 
mißhandelt habe, ohne dafür einen tatsächlichen Grund 
zu haben, so steht diese Begründung im Widerspruch 
zu den vom Kreisgericht festgestellten Tatsachen. Diese 
völlig falsche Auffassung des Kreisgerichts, der Ange
klagte habe den Hund ohne einen tatsächlichen 
Grund geschlagen, kommt auch noch in der Feststel
lung des Kreisgerichts zum Ausdruck, es sei kaum 
anzunehmen, daß durch den streunenden Hund 
die Sicherheit des Betriebes in irgendeiner Form 
hätte gefährdet werden können. Es hätte dem 
Kreisgericht bekannt sein müssen, daß die Feinde 
unserer Ordnung die verschiedensten Methoden 
anwenden, um zu versuchen, unseren Aufbau und un
sere gesellschaftliche Entwicklung zu hemmen. Eine 
dieser Methoden ist, unsere volkseigenen Betriebe durch 
Diversionsakte lahmzulegen. Der Betriebsschutz in un
seren volkseigenen Betrieben muß seinen Pflichten in 
vollem Umfang nachkommen können, um einen mög
lichst hohen Grad der Sicherheit zu gewährleisten. Ein 
im Werkgelände streunender Hund lenkt den Wach
hund von seiner Aufgabe ab, darüber zu wachen, daß 
keine fremde Person in das Werkgelände eindringen 
kann. Wie hoch der Angeklagte diese Gefahr einge
schätzt hat, ergibt sich aus der Tatsache, daß er für die 
Beseitigung der Gefahr auch noch die übrigen Angehö
rigen des Betriebsschutzes einsetzte. Der Angeklagte 
hatte also nicht nur einen berechtigten Grund, die durch 
den streunenden Hund bedingte Gefahr zu beseitigen, 
sondern er war dazu sogar verpflichtet. Streunende 
Hunde, die Belästigungen verursachen, können im all
gemeinen nur durch Züchtigungen abgewehrt werden. 
Dem Angeklagten oblag es infolge seiner Dienstpflicht, 
das Volkseigentum vor Beeinträchtigungen jeder Art 
zu schützen. Er durfte sich daher des Hundes, der eine 
ständig zunehmende Quelle von Belästigungen und Ge
fährdungen war und ihn darüber hinaus angefallen 
hatte, auch mit Gewalt erwehren. Zu diesem Zweck 
durfte er ihn in derber Weise züchtigen und auch töten. 
Die Züchtigung (Beschädigung) bzw. Tötung (Zerstörung) 
war zur Abwendung der Gefahr für die Sicherheit des 
volkseigenen Betriebes erforderlich und stand auch 
nicht außer Verhältnis zu der gegebenen Gefahr (§ 228 
BGB). Der Angeklagte hat nicht vorgehabt, den Hund 
bei der Abwendung der Gefahr roh zu mißhandeln. Für 
die gegenteilige Feststellung hat das Kreisgericht nichts 
dargetan. Es hat vielmehr selbst ausgeführt, daß der 
Angeklagte nach dem Aufheulen des Hundes den Hund 
töten wollte, um dessen Schmerzen zu verkürzen. Das 
ist aber keine rohe Mißhandlung. Der Angeklagte war 
auch, als er den Hund in die Aschengrube warf, nach 
den Feststellungen des Kreisgerichts, was auch vom Be
zirksgericht richtig erkannt worden ist, davon über
zeugt, daß der Hund nicht mehr lebte. Der Angeklagte

wollte also weder den Hund roh mißhandeln noch ab
sichtlich quälen (§ 145 b StGB) und hätte deshalb nicht 
wegen Tierquälerei verurteilt werden dürfen. Darüber 
hinaus ist es unverständlich, wie das Kreisgericht die
ses Verhalten des Angeklagten als Tierquälerei ansehen 
konnte, obwohl der volkseigene Betrieb trotz der unge
rechtfertigten Forderung einer Bestrafung des Angeklag
ten selbst in der Beurteilung vom 12. November 1953 
zugeben mußte, daß der Angeklagte sich „immer in vor
bildlicher Weise für das Wohl des betriebseigenen 
Wachhundes einsetzte und deshalb als Hundefreund an
gesehen werden konnte“.

Da, wie bereits ausgeführt, für den Angeklagten ein 
Notstand im Sinne des § 228 BGB vorlag, hat der An
geklagte auch keine Sachbeschädigung gemäß § 303 
StBG begangen; denn es fehlt die Rechtswidrigkeit der 
Handlung des Angeklagten. Nur wenn der Täter vor
sätzlich und r e c h t s w i d r i g  eine fremde Sache be
schädigt oder zerstört, liegt eine Sachbeschädigung im 
Sinne des § 303 StGB vor. Rechtswidrig hat aber der 
Angeklagte gerade nicht gehandelt, da er, um die 
Sicherheit des volkseigenen Betriebes zu gewährleisten, 
den Hund töten durfte (§ 228 BGB).

Das Kreisgericht hätte daher den Angeklagten frei
sprechen und den Antrag auf Schadensersatz gemäß 
§ 271 StPO abweisen müssen.

Wenn das Bezirksgericht auf Grund der Beschränkung 
der Berufung auf die unrichtige Strafzumessung auch 
nur über den Strafausspruch entscheiden konnte und 
die rechtliche Beurteilung der Handlung des Angeklag
ten bei der Entscheidung über das Rechtsmittel be
stehen bleiben mußte, so hat es aber durch seine Aus
führungen zu erkennen gegeben, daß es die rechtliche 
Beurteilung der Handlung des Angeklagten durch das 
Kreisgericht für richtig hält und ebenso wie das Kreis
gericht nicht die politischen Hintergründe dieses Straf
verfahrens erkannt hat. Hätte es die rechtliche und 
politische Fehlerhaftigkeit der Entscheidung des Kreis
gerichts erkannt, dann hätte es die Kassation in der 
Sache anregen müssen.

Das Kreisgericht und auch der Staatsanwalt des 
Kreises haben dadurch, daß sie die Persönlichkeit des 
Angeklagten, die Verhältnisse im Betrieb und in M. 
sowie das Verhalten der Zuhörer im Sitzungssaal wäh
rend der Hauptverhandlung nicht berücksichtigten, sich 
zu der von den Feinden unserer Ordnung gegen den 
Angeklagten und unseren Staat betriebenen systemati
schen Hetze mißbrauchen lassen. Kreis- wie Bezirks
gericht und auch Kreis- wie Bezirksstaatsanwalt haben 
nicht die ihnen im Gerichtsverfassungsgesetz und im 
Gesetz über die Staatsanwaltschaft der Deutschen De
mokratischen Republik auferlegten Aufgaben, unseren 
Staat und den einzelnen Bürger vor Angriffen gegen 
die Feinde unserer Arbeiter- und Bauernmacht zu 
schützen, erfüllt, sondern haben sich vielmehr von den 
Feinden unserer Ordnung zur Unterstützung des An
griffs gegen einen konsequenten Kämpfer für Frieden 
und nationale Einheit und damit gegen unseren Staat 
bestimmen lassen. Bei einer gewissenhaften Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach dem Gerichtsverfassungsgesetz 
und dem Staatsanwaltschaftsgesetz hätten Gerichte und 
Staatsanwälte zu der Erkenntnis kommen müssen, daß 
die völlige Außerachtlassung der Persönlichkeit des An
geklagten zu einer rechtlich und politisch falschen Be
urteilung führen mußte.

Bereits aus dem Inhalt der Akten ist folgendes zu 
entnehmen:

Der 52jährige Angeklagte gehörte in den Jahren von 
1923 bis 1927 dem Roten Frontkämpferbund an. Nach 
der Zerschlagung des Faschismus wurde er sofort Mit
glied der KPD und später der SED. Er war auch Mit
begründer der Ortsgruppe der KPD in L. Seitdem er bei 
dem VEB E. arbeitete, war er Mitglied der Leitung der 
Betriebsparteiorganisation, und zwar zuerst Sekretär 
und seit 1952 Organisations- und Agitationsleiter. Wäh
rend seiner Tätigkeit bei der Deutschen Volkspolizei 
war er auch Sachbearbeiter für Strafverfahren nach 
dem Befehl Nr. 201 der SMAD. Die konsequent fort
schrittliche Einstellung des Angeklagten ergibt sich u. a. 
daraus, daß er ermöglichte, eine im Keller des VEB E. 
aufgefundene Kiste mit wertvollen Gemälden, die durch 
reaktionäre Verbindungsleute dem nach Westdeutsch
land geflohenen Betriebsinhaber ausgehändigt werden 
sollte, ins Volkseigentum zu überführen. Der Ange
klagte stellte weiter aus dem faschistischen Kriege
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